
Übersichten ohne Gewähr 

 

Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (HA 10) 
 

 
 Mindestanforderungen/ Schulabschluss erreicht 

 

Der  HA 10 wird erreicht, wenn folgende Mindestanforderungen erfüllt sind: 

 Es ist kein Fach in der E-Ebene erforderlich. 

 Alle Fächer in der G-Ebene müssen mindestens ausreichend sein. 

 Alle übrigen Fächer müssen mindestens ausreichend sein. 

 
Eine von mehreren Möglichkeiten den HA 10 zu erreichen. 

1. Fächergruppe  2. Fächergruppe 

D M Ges NW*  E WP I AL Ku Mu Ru/PP Sp WP II 

G 4 G 4 4 4  G 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
* Das Fach NW, setzt sich aus den Leistungen in den Fächern Physik/Chemie und Biologie zusammen. 

 

Die Note 5 in der E-Ebene kann nicht zu der Note 4 in der G-Ebene aufgewertet werden. 

 

 

 Erlaubte Defizite und Ausgleichsregelungen  

 

Der HA 10 wird erreicht, wenn folgendes zutrifft: 

 die Note 5 in der 1. Fächergruppe und die Note 5 in der 2. Fächergruppe. 

 
Eine von mehreren Möglichkeiten den HA 10 zu erreichen. 

1. Fächergruppe  2. Fächergruppe 

D M Ges NW  E WP I AL Ku Mu Ru/PP Sp WP II 

G 4 G 5 4 4  G 4 4 5 4 4 4 4 4 

 

 zweimal  die Note 5 in der 2. Fächergruppe. 

Eine von mehreren Möglichkeiten den HA 10 zu erreichen. 

1. Fächergruppe  2. Fächergruppe 

D M Ges NW  E WP I Al Ku Mu Ru/PP Sp WP II 

G 4 G 4 4 4  G 5 4 5 4 4 4 4 4 

 

 Mindestanforderungen nicht erfüllt/ Schulabschluss  nicht erreicht 

 



Der HA 10  wird nicht erreicht, wenn folgendes zutrifft: 

 einmal die Note 5 in der 1. Fächergruppe und zweimal  die Note 5 in der 2. 

Fächergruppe 

 zweimal die Note 5 in der 1. Fächergruppe 

 einmal die Note 6 in der 1. Fächergruppe 

 zweimal  die Note 6 in der 2. Fächergruppe 

Hat man auf dem Zeugnis zur Erreichung des HA 10 ein Mangelhaft zu viel, so besteht 
auch hier die Möglichkeit einer Nachprüfung. 
 
Konnte der HA10 auf Grund zu vieler Minderleistungen nicht erreicht werden, so 
wird auf dem Abschlusszeugnis der 10. Klasse der HA 9 ausgewiesen, der bereits mit 
der Versetzung erreicht wurde. 
 

 

 


